
 

Stand: 09.08.2018 

 

Deutscher Kanu-Verband 
Kanujugend 

 

Mietvertrag 

 

Zwischen der Deutschen Kanujugend (im folgenden Vermieter)  

vertreten  durch           

und dem/der Mieter/in   

vertreten durch            

 

wird folgender Vertrag geschlossen: 

 

 

1. Der Vermieter überlässt dem Mieter die im zugehörigen Ausgabe-/ Rückgabeformblatt Übergabeprotokoll 
aufgeführten Gegenstände zum vertragsgemäßen Gebrauch für die Zeit vom 20.08.2016 bis 29.08.2016. 

Die Mietsache wird von Mitarbeitenden der Deutschen Kanujugend übergeben und zurückgenommen. 

 

2. Der Mieter verpflichtet sich die Mietsache(n) nach Ablauf der Leihzeit unverzüglich und in 
ordnungsgemäßen Zustand an den Vermieter zurückzugeben. 

 

3. Die in den Formblättern zur Vertragsanbahnung bzw. zum Vertragsabschluss enthaltenen Regeln und 
Maßgaben werden in vollem Umfang Gegenstand des Vertrages. 

 

4. Die Haftung des Mieters für die Mietgegenstände bemisst sich nach den Bestimmungen über die 
Schadensersatzpflichten gegenüber dem Vermieter (Formblatt Haftung und Schadensersatz). 

 

5. Der Mieter ist verpflichtet dafür Sorge zu tragen, dass die im Zubehör enthaltenen Schwimmwesten im 
Boot getragen werden. 

 

 

, den 9. August 2017 

 

 

Vermieter       Mieter  


